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§5

(1) Nach Abschluß der Grundlagenbildung und nach Ab
schluß der Fachbildung sind vom Lehrgangsleiter in Abstim
mung mit den Lehrkräften und dem Lehrgangsvertreter ver
bale Einschätzungen der Leistungs- und Persönlichkeitsent
wicklung des Teilnehmers vorzunehmen. Diese Einschätzun
gen sind dem Teilnehmer zu begründen.

(2) Die verbalen Einschätzungen sind auf der Grundlage 
einer gewissenhaften Beobachtung der Leistungs- und Per
sönlichkeitsentwicklung des Teilnehmers vorzunehmen. Ein
zuschätzen ist vor allem, inwieweit der Teilnehmer den im 
Ziel der Meisterausbildung gestellten Anforderungen gerecht 
wird.

§ 6

(1) Weist ein Teilnehmer in einzelnen Bewertungsgebieten 
einen erfolgreichen, nicht länger als 5 Jahre zurückliegenden 
Abschluß nach, ist die von der jeweiligen Bildungseinrich
tung erteilte Abschlußzensur zu übernehmen. Für die Be
wertungsgebiete der marxistisch-leninistischen Grundlagen
bildung wird die erfolgreiche Teilnahme an folgenden Lehr
gängen als Abschluß anerkannt:
— Einjahreslehrgänge bzw. zweijährige Fernstudienkurse 

der Bezirksparteischulen der SED bzw. zweijährige Be
zirksschulen des Propagandisten,

— Einjahreslehrgänge der Zentralschulen des Bundesvor
standes des FDGB,

— 3-Monate-Lehrgänge der Bezirksgewerkschaftsschulen des 
FDGB,

— Einjahreslehrgänge der Jugendhochschule „Wilhelm 
Pieck“ der FDJ,

— 3-Monate-Lehrgänge der Schulen des Zentralrates der 
FDJ.

(2) Bei Übernahme einer Abschlußzensur bleibt die Teil
nahme an den Lehrveranstaltungen in dem entsprechenden 
Bewertungsgebiet verbindlich, wobei eine Bewertung der Lei
stungen des betreffenden Teilnehmers entfällt.

§7

Bei einmaligem Nichterreichen des Zieles der Ausbildung 
in einzelnen Bewertungsgebieten der Grundlagen- oder Fach
bildung können vom Direktor der Bildungseinrichtung in 
Übereinstimmung mit dem Teilnehmer und dem für den 
Teilnehmer zuständigen Leiter des Betriebes bzw. Vorsit
zenden der Genossenschaft besondere Maßnahmen zum er
folgreichen Absthluß des entsprechenden Bewertungsgebie
tes festgelegt werden. Der Abschluß muß vor Eintritt in die 
Spezialisierung nachgewiesen werden. Die gesamte Ausbil
dungszeit darf grundsätzlich um nicht mehr als 3 Monate 
verlängert werden.

Bewertung in der Spezialisierung
§ 8

(1) Die Bewertung während des Meisterpraktikums erfolgt 
durch eine verbale Einschätzung der erreichten Ausbildungs
ergebnisse des Teilnehmers. Sie ist vom Betreuer vorzuneh
men, mit dem Leiter des Arbeitsbereiches abzustimmen und 
dem Teilnehmer zu begründen. 2

(2) Verbal einzuschätzen ist, inwieweit der Teilnehmer be
fähigt ist, sein in der Grundlagen- und Fachbildung erwor
benes Wissen und Können bei der Lösung konkreter Lei
tungsaufgaben, einschließlich der Lösung von Aufgaben in 
Schriftform, in einem Meisterbereich praktisch anzuwenden 
und diesen entsprechend den gesellschaftlichen und betrieb
lichen Erfordernissen selbständig zu leiten. Insbesondere ist 
einzuschätzen, wie es dem Teilnehmer gelingt,
— die Produktion zu organisieren und die tägliche Planer

füllung zu sichern und dabei zur ständigen Senkung des

Produktionsverbrauchs und der Kosten beizutragen sowie 
technologische Disziplin, Ordnung und Sicherheit zu ge
währleisten und die Kontrollfunktion als Meister wahr
zunehmen, f

— das Arbeitskollektiv im sozialistischen Wettbewerb zu 
hohen Leistungen zu führen und dabei Schöpfertum, In
itiativen und Arbeitsvermögen der Werktätigen für eine 
ständige Steigerung der Arbeitsproduktivität und Erhö
hung der Effektivität und Qualität der Produktion zu ent
wickeln und zu nutzen sowie die Werktätigen vor allem 
für die Durchsetzung von Maßnahmen der sozialistischen 
Rationalisierung einschließlich der Verbesserung der Ar- 
beits- und Lebensbedingungen zu gewinnen und zu be
fähigen,

— Einfluß auf die weitere Entfaltung und Ausprägung so
zialistischer Persönlichkeiten und Kollektivbeziehungen 
zu nehmen.

(3) Der Erwerb der erforderlichen Befähigungs- und Be
rechtigungsnachweise ist nach den jeweils dafür geltenden 
Prüfungsbestimmungen durchzuführen. Der Nachweis dar
über ist Bestandteil der Bewertung in der Spezialisierung.

(4) Das Meisterpraktikum und die verbale Einschätzung 
sind in einem Abschlußgespräch durch den Leiter des Ar
beitsbereiches und den Betreuer mit dem Teilnehmer im 
Beisein eines Vertreters der Abteilung Kader/Bildung des Be
triebes und eines Vertreters der zuständigen Gewerkschafts
leitung oder des Vertrauensmannes bzw. in Genossenschaf
ten eines Vertreters des betreffenden Arbeitskollektivs aus
zuwerten. Dabei sind dem Teilnehmer Hinweise für seine 
weitere Entwicklung zu geben. Einem Vertreter der Bil
dungseinrichtung, an der die Fachbildung durchgeführt 
wurde, ist die Teilnahme am Abschlußgdspräch zu ermög
lichen.

§9
(1) Teilnehmern, die bereits als Leiter eines Meisterberei

ches mindestens 3 Jahre erfolgreich tätig sind und in der 
Grundlagen- und Fachbildung gute Leistungen zeigten, kann 
das Meisterpraktikum erlassen werden. In diesem Fall ist für 
die Bewertung vom zuständigen Leiter eine Einschätzung 
über diese Tätigkeit entsprechend den im § 8 Abs. 2 genannten 
Kriterien anzufertigen.

(2) Ausgehend von dieser Einschätzung entscheidet der Lei
ter des Betriebes bzw. der Vorsitzende der Genossenschaft 
über den Erlaß des Meisterpraktikums.

(3) Bei Erlaß des Meisterpraktikums gilt die Einschätzung 
als Bewertung in der Spezialisierung. Sie ist von dem ihr 
Abs. 1 genannten Leiter mit dem Teilnehmer auszuwerten 
und in das Leistungsnachweisbuch einzutragen.

§ 10

Wird von einem Teilnehmer das Ziel der Ausbildung in der 
Spezialisierung in der vorgesehenen Zeit nicht erreicht, so 
entscheidet der Leiter des Betriebes bzw. der Vorsitzende der 
Genossenschaft über eine Verlängerung der Ausbildung in 
der Spezialisierung, wenn dadurch die Gewähr für den er
folgreichen Abschluß der Ausbildung gegeben ist.

§11
Abschluß der Ausbildung

(1) Die Ausbildung ist abgeschlossen, wenn die Leistungen 
des Teilnehmers in der Grundlagen- und Fachbildung mit 
mindestens genügenden Ergebnissen bewertet sind und die 
Spezialisierung erfolgreich beendet ist.

(2) Bei Unterbrechung der Ausbildung aus wichtigen ge
sellschaftlichen oder persönlichen Gründen, wie Dienstantritt 
bei den bewaffneten Organen, Schwangerschaft, längere 
Krankheit u. a., ist von dem für den Teilnehmer zuständigen


